
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 
Am 9. und 10. September 2023 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.
Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
 im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 9. und 10. September 2023 
unter Telefon 08322/4723 oder 08303/231. Notfallsprechstunden von 
10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den 
Bereich Kempten ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der 
Rubrik „was, wo, wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
 der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 9. September 2023: Apotheke Scharpf, Sonthofen,  
Berghofer Straße 26, Telefon 08321/66640 
am 10 September 2023: Apotheke im Gesundheitszentrum,  
Immenstadt, Im Stillen 4 ½, Telefon 08323/8847
und Hubertus-Apotheke, Oberstdorf,  
Weststraße 11, Telefon: 08322/4644

Oberstaufen:
am 9. September 2023: Stadt-Apotheke, Lindenberg,  
Bismarckstraße 9, 08381/940087
am 10. September 2023: Propstei-Apotheke, Oberstaufen,
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon 08386/2730

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach,  
Lauben, Sulzberg, Waltenhofen, Wiggensbach
am 9. September 2023: Linden-Apotheke, Wiggensbach,  
Illerstraße 1, Telefon 08370/1525

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 9. September 2023: Engel-Apotheke,  
Lotterbergstraße 57, Telefon 0831/97170
am 10. September 2023: Hof- und Residenz-Apotheke,  
Poststraße 16, Telefon 0831/22767

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachungen der Stadt Sonthofen
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Landtagswahl und die Bezirkswahl 

am 8. Oktober 2023

1.  Das Wählerverzeichnis für die Landtags- und die Bezirkswahl  
der Gemeinde Sonthofen wird in der Zeit vom Montag, 18. bis Freitag, 
22. September 2023 (20. bis 16. Tag vor der Wahl)

 während der Dienststunden im

Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt EG 
Zimmer 1 bis 4 ¹

für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Stimmberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn 
Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimm-
berechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß  
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

2.  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die 
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3.   Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
von Montag, 18. bis spätestens Freitag, 22. September 2023, 12:00 
Uhr im

Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt EG 
Zimmer 1 bis 4 Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.

4.  Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten spätestens am 17. September 2023 eine Wahlbenachrichtigung 
samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, stimmberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann.

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl (Nummer und Name des 
Stimmkreises) im Stimmkreis 710 Lindau, Sonthofen durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) dieses Stimm-
kreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

 6.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person.
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 6. Oktober 2023, 15 Uhr im 

Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt EG 
Zimmer 1 bis 4

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der 
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufge-
sucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
gestellt werden.

 6.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte 
Person, wenn

 
 a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (bis zum 17. September 2023) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat,

 b)  ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter a) genannten 
Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung oder der 
o.g. Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung 
entstanden ist,

 c)  ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses erfahren hat.

Diese Stimmberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zu Wahltag,  
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15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) stellen.

7.    Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

8.   Mit dem Wahlschein erhält die stimmberechtigte Person

–  je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Land-
tagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),

–  je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtags-
wahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),

–  zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau),

–  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist,

–  ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich 
überbracht. Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass 
ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor der Wahl (Samstag, 7. Oktober 2023), 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

9.    Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Stimmbe-
rechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und 
einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern.

10.  Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Per-
son ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.

11.  Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass 
der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und die verschlossenen 
Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) 
befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr eingeht.

Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Brief-
wahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merkblatt für die 
Briefwahl.

¹  Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder 
nicht barrierefrei ist. Wenn die Einsichtnahme an mehreren Stellen 
möglich ist, diese und die jeder Stelle zugeteilten Gemeindeteile oder 
die Nummern der Stimmbezirke angeben.

Sonthofen, 28.08.2023 
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Bekanntmachung der Stadt Sonthofen 
über die Wahlkreisvorschläge

für die Landtagswahl und die Bezirkswahl

am 8. Oktober 2023

Die Bekanntmachung des Wahlkreisleiters über die endgültig zugelas-
senen Wahlkreisvorschläge für die Landtags- und die Bezirkswahl im 
Wahlkreis Schwaben wurde im Bayerischen Staatsanzeiger Nr. 35/2023 
vom 01.09.2023 veröffentlicht und kann gemäß § 35 Abs. 1 Satz 3 
Landeswahlordnung an den Werktagen, außer Samstagen während der 
Dienststunden im

Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt EG 
Zimmer 1 bis 4 eingesehen werden. 

Die Bekanntmachung enthält für jeden Wahlkreisvorschlag den Namen 
der Partei oder Wählergruppe, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet 
wird, auch diese, sowie Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Ge-
burtsjahr und Anschrift der sich bewerbenden Personen.

Die Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl in allen Wahlkreisen 
Bayerns sind auch im Internet-Angebot des Landeswahlleiters (www.
statistik.bayern.de/wahlen/) unter „Landtagswahlen/Landtagswahl am 8. 
Oktober 2023“ veröffentlicht.

Sonthofen, 01.09.2023
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Wahlbekanntmachung der Stadt Sonthofen
zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl 

am 8. Oktober 2023

1.  Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2.  Die Gemeinde ¹ ist in 14 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der 
Zeit vom 28.08.2023 bis 17.09.2023 übersandt worden sind, sind der 
Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Stimmbe-
rechtigten abzustimmen haben.

3. Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im

Gymnasium Sonthofen, Albert-Schweitzer-Straße 21, 87527 Sonthofen 
(Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählungsräume) zusammen.

4.    Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 
Die Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis oder Reisepass zu den Abstimmungen 
mitzubringen.

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl 
sowie zwei Stimmen für die Bezirkswahl. Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahl-
raums ausgehändigt werden. 

Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel:
–  einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl 

einer oder eines Stimmkreisabgeordneten (Erststimme),

–  einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl 
einer oder eines Wahlkreisabgeordneten (Zweitstimme),

–  einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die 
Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im Stimmkreis  
(Erststimme),

–  einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer 
Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im Wahlkreis (Zweitstimme).

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden.

Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf 
andere Weise in dem hierfür vorgesehenen Kreis auf dem Stimmzet-
tel mit den Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbewerberin/
welchem Stimmkreisbewerber, und auf dem Stimmzettel mit den 
Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahl-
kreisbewerber er/sie seine/ihre Stimme geben will.

Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer 
Wahlkabine bzw. hinter einer Sichtschutzvorrichtung des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und mehrfach 
so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

6.  Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem 
Wahlschein bezeichneten Stimmkreises oder 

 b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag mit dem Wahlschein folgende 
Unterlagen:

–  je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtags-
wahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),

–  je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtags-
wahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),

–  einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl,

–  einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl,

–  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist, und

–  ein Merkblatt für die Briefwahl.

Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass 
der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und die verschlossenen 
Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) 
befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spä-
testens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl 
auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

7.  Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Stimmrechts durch 
einen Vertreter anstelle der stimmberechtigten Person ist unzulässig 
(Art. 3 Abs. 4 LWG). Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 StGB).

¹ Nichtzutreffende Teile können entfallen.

Sonthofen, 28.08.2023
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Bekanntmachung 
der Stadt Sonthofen

Auf Grund § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt 
geändert durch Artikel 430 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
I S. 1474) i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über gewerbeaufsicht-
liche Zuständigkeiten vom 09. Dezember 2014 (GVBl. S. 555), zuletzt 
geändert durch § 1 der Verordnung vom 15. März 2022 (GVBl. S. 80), 
erlässt die Stadt Sonthofen folgende Verordnung:

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen anlässlich der 
Veranstaltung „Familientag mit Puppenspiel, Kinderprogramm und 

verkaufsoffenem Sonntag“ am Sonntag, den 08.10.2023

Vom 08.03.2023
§ 1

Handelszweige

Die Wirtschaftsvereinigung Attraktives Sonthofen AS e.V. veranstaltet 
am Sonntag, den 08.10.2023 einen Tag „Familientag mit Puppenspiel, 
Kinderprogramm und verkaufsoffenem Sonntag“. Auf Grund dieser 
überregionalen Veranstaltung können an diesem Tag in Sonthofen alle 
Verkaufsstellen des Einzelhandels offen gehalten werden.

§ 2
Öffnungszeiten

Die Öffnungszeit umfasst den Zeitraum von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Anlage zur
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen anlässlich des Tages
„Familientag mit Puppenspiel, Kinderprogramm und verkaufsoffenem
Sonntag“ am Sonntag, den 08.10.2023

§ 3
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst den in der Anlage (Lageplan) zu dieser 
Verordnung dargestellten Ortsbereich der Stadt Sonthofen.

§ 4
Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer

Zum Schutz der Beschäftigten sind die Schutzvorschriften für Arbeit-
nehmer zu beachten. Dies sind insbesondere die Bestimmungen des § 
17 LadSchlG, des Arbeitszeitgesetzes des Manteltarifvertrages für die 
Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des 
Mutterschutzgesetzes.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Wer gegen § 2 und § 4 dieser Verordnung verstößt, kann nach § 24 Laden-
schlussgesetz mit einer Geldbuße bis zu 500 € belegt werden.

§ 6
Gültigkeit

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und 
mit Ablauf des 08.10.2023 außer Kraft.
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Sonthofen, den 5. September 2023,  
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin
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Bekanntmachung 
des Marktes Oberstdorf

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs für die 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes – „SO Nordic Zentrum (Langlaufstadion/
Familiensportpark)“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss des Marktes 
Oberstdorf hat in seiner Sitzung vom 08.05.2023 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
„SO Nordic Zentrum (Langlaufstadion/Familiensportpark)“ im Bereich 
des Langlaufstadions Ried beschlossen und am 31.05.2023 bekannt 
gemacht.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 
08.06.2023 bis 07.07.2023. 

In der Sitzung vom 08.08.2023 hat der Gemeinderat den Entwurf zur 3. 
Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 08.08.2023 mit 
Änderungen gebilligt.

Der Änderungsbereich (gestrichelt) ist in nachfolgendem Lageplan 
(ohne Maßstab) dargestellt.

Das im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Sport, Freizeit und Naherholung dargestellte Gebiet 
soll erweitert und in die Zweckbestimmung Nordic Zentrum (Landlauf-
stadion/Familiensportpark) verändert werden, um eine planungsrecht-
liche Grundlage zur Errichtung eines Familiensportparks im Bereich des 
„Langlaufstadions Ried“ zu schaffen.

Verfahrensart
Die Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im Regelverfahren mit frühzeitiger Unterrichtung und Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie mit der Erstel-
lung eines Umweltberichtes.

Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 
08.08.2023, die gemäß Beschluß des Bau-, Planungs-, Umwelt- und 
Liegenschaftsausschusses lfd.-Nr. 16 vom 08.08.2023 am 23.08.2023 
geändert wurde, liegt in der Zeit 

vom 13.09.2023 bis zum 13.10.2023

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB während der allgemeinen Dienststunden im 

Marktbauamt (Oberstdorf Haus, 2. Stock, Nordteil), Prinzregenten-Platz 
1, 87561 Oberstdorf öffentlich aus. Bedenken und Anregungen können 
während der Auslegungsfrist von jedermann vorgebracht werden. Es 
besteht die Möglichkeit zur Erörterung der Planung.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die Planungsunterlagen sind 
auch im Internet auf der Homepage des Marktes Oberstdorf unter www.
markt-oberstdorf.de/aktuell/bauleitplanverfahren/ veröffentlicht. 

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben werden. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

–  Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und 
Biologische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, 
Mensch, Kultur und sonstigen Sachgütern; 

–  die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu den Themen, 
Entwässerung/ Abwasser, Natur- und Biotopschutz, Artenschutz, 
Bodenschutz, Denkmalschutz, Altlasten, verkehrliche Erschließung, 
Flächeninanspruchnahme.

Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen eben-
falls aus.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden:
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Seite 1 Nummer 2 UmwRG 
(Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Seite 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB).

Oberstdorf, 28. August 2023

MARKT OBERSTDORF
i. V.

gez.: Friedrich Sehrwind, Zweiter Bürgermeister  220 

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt
über die Wahlkreisvorschläge

für die Landtagswahl und die Bezirkswahl
am 8. Oktober 2023

Die Bekanntmachung der Wahlkreisleiterin/des Wahlkreisleiters über 
die endgültig zugelassenen Wahlkreisvorschläge für die Landtags- und 
die Bezirkswahl im Wahlkreis

Name des Wahlkreises: Schwaben
wurde im Bayerischen Staatsanzeiger
Nummer: 35 vom Datum: 01.09.2023  

veröffentlicht und kann gemäß § 35 Abs. 1 Satz 3 Landeswahlordnung 
an den Werktagen, außer Samstagen während der Dienststunden im 

Wahlamt der Stadt Immenstadt Zi. 106,
Stadt Immenstadt, Kirchplatz 7, 87509 Immenstadt
eingesehen werden.

Die Bekanntmachung enthält für jeden Wahlkreisvorschlag den Namen 
der Partei oder Wählergruppe, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet 
wird, auch diese, sowie Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, 
Geburtsjahr und Anschrift der sich bewerbenden Personen.

Die Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl in allen Wahlkreisen 
Bayerns sind auch im Internet-Angebot des Landeswahlleiters (www.
statistik.bayern.de/wahlen/) unter „Landtagswahlen / Landtagswahl am 
8. Oktober 2023“ veröffentlicht.

Immenstadt, den 30.08.2023

gez.: Michael Peters (Wahlleiter) 221

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Landtagswahl und die Bezirkswahl

am 8. Oktober 2023

1.  Das Wählerverzeichnis für die Landtags- und die Bezirkswahl der 
Stadt Immenstadt im Allgäu wird in der Zeit vom Montag, 18. bis 
Freitag, 22. September 2023 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während 
der Dienststunden

Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder 
nicht barrierefrei ist. Wenn die Einsichtnahme an mehreren Stellen 
möglich ist, diese und die jeder Stelle zugeteilten Gemeindeteile oder 

die Nummern der Stimmbezirke angeben.
Stadt Immenstadt im Allgäu
Wahlamt Zi. 106
Kirchplatz 7
87509 Immenstadt im Allgäu     

für Stimmberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Stimmberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn 
Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

2.   Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 
 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann

von Montag, 18. September, 8:00 Uhr, bis spätestens Freitag, 22. 
September 2023, 12:00 Uhr

im Rathaus / Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nummer
Immenstadt im Allgäu, Wahlamt, Kirchplatz 7, 87509 Immenstadt

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.   Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens am 17. September 2023 eine Wahlbenachrich-
tigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
stimmberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht 
nicht ausüben kann.

 
4.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Stimmkreis 710 

Kempten Oberallgäu
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) 
dieses Stimmkreises 
oder 
durch Briefwahl 
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

 5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person.

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 6. Oktober 2023, 15 Uhr, bei / 
im Rathaus / Dienststelle: Wahlamt der Stadt Immenstadt, Kirchplatz 7, 

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900, Telefax 08321/612-350

buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

Telefon 0831/2525-3400 · Telefax 0831/2525-3450
buergerservice-zulassung@kempten.de

www.buergerservice-zulassung.de

87509 Immenstadt, Zi. 106     
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkran-
kung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte 
Person, wenn

 a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (bis zum 17. September 2023) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat,

 b)  ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter a) genannten 
Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung oder der o.g. 
Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung entstan-
den ist,

 c)  ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses erfahren hat.

Diese Stimmberechtigten können bei der in Nr. 5.1 bezeichneten 
Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zu 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) stellen.

6.  Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

7. Mit dem Wahlschein erhält die stimmberechtigte Person

 –  je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Land-
tagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),

 –  je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtags-
wahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),

 – zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau),

 –  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist,

 – ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich 
überbracht. Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass 
ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 

Tag vor der Wahl (Samstag, 7. Oktober 2023), 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

8.    Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die 
Stimmberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Per-
sonen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen 
schriftlich zu versichern.

9 .   Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 
der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der stimmberech-
tigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

10.  Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass 
der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und die verschlossenen 
Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) 
befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr eingeht.

Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl 
auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

Immenstadt im Allgäu, 30.08.2023

gez.: Michael Peters (Wahlleiter)   222

Bekanntmachung
der Gemeinde Fischen i. Allgäu

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Weiler-Nordwest“;
Aufstellungsbeschluss

I.

Der Gemeinderat der Gemeinde Fischen i. Allgäu hat in der öffentlichen 
Sitzung am 23.03.2023 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Weiler-Nordwest“ beschlossen (Aufstellungsbeschluss gem. § 
2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aus dem beilie-
genden Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. Folgende Grundstücke befinden 
sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: Fl. Nr. 2965, 2965/1, 
2965/2, 2965/3, 2965/4, 2965/5, 2965/6 und 3067/1, jeweils Gemarkung 
Fischen. 

Erfordernis der Planung:
Schaffung von Baurecht für die Errichtung von Wohngebäuden, um den 
Bedarf insbesondere der ortsansässigen Bevölkerung nach Wohnungen 
zu schaffen.

Verfahrensart und Planungsrechtliche Situation:
Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll gemäß § 13a BauGB erfol-
gen. Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) darf im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt 
wird von insgesamt weniger als 20.000 qm. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes beträgt insgesamt ca. 6.300 qm. Damit ist diese 
Voraussetzung für die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens 
erfüllt. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des verein-
fachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Demzufolge kann im vereinfachten Verfahren von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB 
abgesehen werden.
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleu-
nigten Verfahren zu erwarten sind, gelten im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein 
Ausgleich ist daher nicht erforderlich.

II.

Im Rahmen einer Ortsteilversammlung wird der Öffentlichkeit im Kur-
haus Fiskina Gelegenheit gegeben, sich gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-

kungen der Planung zu unterrichten. Hierzu ergeht für die Bürgerinnen 
und Bürger aus Weiler noch eine gesonderte Einladung. 

Weitere Informationen können von den Bürgerinnen und Bürger durch das 
Beiwohnen an den öffentlichen Gemeinderatssitzungen eingeholt werden. 
Im Rahmen der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen zur Planung innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch eine 
gesonderte ortsübliche öffentliche Bekanntmachung.  

Hinweise: 
Der Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes hat 
keine direkte Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von 
Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich kann sich im Verlauf des 
Aufstellungsverfahrens ändern. 

Fischen i. Allgäu, den 04. September 2023

gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister  223


